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öffentlich 

Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Mitglied des Landtages Guido Kosmehl (FDP)  

 

 

Studien- und Referendarabschlüsse  

 

Kleine Anfrage - KA 8/1157 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

beigefügt übersende ich Ihnen die Antwort der Landesregierung - erstellt vom Ministerium 

für Justiz und Verbraucherschutz - auf die o. g. Kleine Anfrage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Franziska Weidinger 

Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz  

LANDTAG VON 
SACHSEN -ANHALT 
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Antwort der Landesregierung 
auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 

 
Mitglied des Landtages Guido Kosmehl (FDP)  
 
Studien- und Referendarabschlüsse 
 
Kleine Anfrage - KA 8 /1157 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
Ein Rechtssystem basiert nicht nur auf Gesetzen und Verordnungen, sondern vor allem 
auf qualifizierten und effizienten Anwenderinnen und Anwendern. Das Vertrauen der 
Bürgerinnen und Bürger in unser Bundesland ist maßgeblich vom Funktionieren unse-
res Rechtsstaates abhängig. Eine personell gut ausgestattete Justiz, die alle divergie-
renden und anspruchsvollen Aufgaben bewältigen kann, ist hierfür Grundvorausset-
zung. 
  
Allerdings wird auch im Bereich der Justiz der anhaltende eklatante Fachkräftemangel 
am Arbeitsmarkt aktuell offenkundig. Richtet man den Blick weiter in die Zukunft, wird 
sich die Lage dadurch, dass ein Großteil der Richterinnen und Richter sowie Staatsan-
wältinnen und Staatsanwälte in den kommenden Jahren in Rente gehen noch weiter 
zuspitzen. 
 
Um dem Mangel an qualifizierten Fachkräften im Bereich der Gerichte und Staatsan-
waltschaften entgegenzuwirken, ist es essentiell qualifizierte Nachwuchskräfte zu ge-
winnen. Dafür müssen künftige Juristinnen und Juristen bestmöglich im eigenen Land 
ausgebildet werden und bereits Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare von ei-
ner Beschäftigung im Dienst des Landes Sachsen-Anhalt überzeugen. 

 

 

Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz 
 

1. Wie viele Studierende haben seit 2016 das Studium der Rechtswissenschaften 
in Sachsen-Anhalt aufgenommen? 
 
In Sachsen-Anhalt ist die Aufnahme eines Studiums der Rechtswissenschaften nur an 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und dort nur jeweils zum Wintersemes-
ter möglich. Die Anzahl der Studienanfänger (Studenten im ersten Fachsemester) und 
der Studierenden insgesamt ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Angegeben 
werden jeweils die Daten zum Stichtag 31.10. 
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2. Wie viele dieser Studierenden haben im Berichtszeitraum die Zwischenprüfung 

endgültig nicht bestanden und wurden zwangsexmatrikuliert und wie viele dieser 
Studierenden haben das Studium aus anderen Gründen abgebrochen? Bitte ge-
sondert nach Jahren, absoluten Zahlen, Gesamtabbrecherquote sowie danach 
aufschlüsseln, ob eine Exmatrikulation oder ein Studienabbruch stattgefunden 
hat. 
 
Die Anzahl der Studierenden, die die Zwischenprüfung endgültig nicht bestanden ha-
ben, ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.  

 

Semester Anzahl der endgültig nicht bestande-
nen Zwischenprüfungen 

WiSe 2016/2017 8 

WiSe 2017/2018 9 

WiSe 2018/2019 5 

WiSe 2019/2020 6 

WiSe 2020/2021 4 

WiSe 2021/2022 1 

 

In der nachfolgenden Tabelle ist die Anzahl der Studierenden dargestellt, die die Zwi-
schenprüfung (erstmals oder endgültig) nicht bestanden haben, sich hiervon für das 
Studium zurückgemeldet haben oder aus unterschiedlichen Gründen exmatrikuliert 
worden sind. Angegeben ist weiterhin die Quote der Studierenden in Prozent, die nach 
nicht bestandener Zwischenprüfung (im Verhältnis zur Gesamtzahl der Studierenden) 
exmatrikuliert worden sind.  

   
Semester Anzahl 

der 
nicht 

bestan-
denen 
Zwi-

schen-
prüfun-

gen 
 
 

Davon 
zurück-
gemel-

det 

Ex-
matr. 

wegen 
Ab-

bruch/ 
Been-
digung 

des 
Studi-
ums 

Exmatr. 
wegen 
Hoch-
schul-

wechsel 

Ex-
matr.  

wegen 
fehlen-

der 
Rück-
mel-
dung 

Exmatr. 
wegen 

endgültig 
nicht be-
stande-
ner Zwi-
schen-
prüfung 

Exmatr.  
aus 

sonsti-
gen 

Grün-
den 

Exmatr. 
insge-
samt  
(nach 

nicht be-
stande-
ner Zwi-
schen-

prüfung) 

in % 
(im Ver-
hältnis 
zur Ge-
samt-

zahl der 
Stud.)  

 

WiSe 
2016/2017 

38 11 7 4 8 8 - 27 1,42 

WiSe 
2017/2018 

41 15 5 6 3 9 3 26 1,26 

Studierende 

gesamt

Studierende 

1.FS

WiSe 2016/17 1903 477

WiSe 2017/18 2059 534

WiSe 2018/19 2086 495

WiSe 2019/20 1962 398

WiSe 2020/21 2016 472

WiSe 2021/22 1995 354

WiSe 2022/23 1830 188
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WiSe 
2018/2019 

33 11 8 3 2 5 4 22 1,05 

WiSe 
2019/2020 

25 8 6 - 4 6 1 17 0,87 

WiSe 
2020/2021 

19 6 5 2 1 4 1 13 0,64 
 

WiSe 
2021/2022 

5 4 - - - 
 

1 - 1 0,05 

 
 

3. Wie viele Studierende haben im Berichtszeitraum die 1. juristische Staatsprüfung 
abgelegt und erfolgreich abgeschlossen bzw. nicht erfolgreich abgeschlossen? 
Bitte in absoluten wie prozentualen Werten ausweisen und die Notenverteilung 
im Berichtszeitraum bei der 1. juristischen Staatsprüfung darstellen. Bitte die 
Nichtbestehensquote des universitären Schwerpunktbereichs mit aufführen. 

 
Die erste juristische Prüfung setzt sich zusammen aus der staatlichen Pflichtfachprü-
fung, die vom Landesjustizprüfungsamt abgenommen wird und mit 70 % in die Ge-
samtnote der ersten juristischen Prüfung eingeht, und der universitären Schwerpunkt-
bereichsprüfung, die vom Prüfungsamt der Hochschule abgenommen wird und mit 
30 % in die Gesamtnote der ersten juristischen Prüfung eingeht.  
 
Die Notenverteilung in der ersten juristischen Prüfung wird in der nachfolgenden Ta-
belle dargestellt. 
 

Jahr An-
zahl 

Sehr 
gut 

in % Gut in % Vollbe-
friedi-
gend 

in % Befriedi-
gend 

in 
% 

Ausrei-
chend 

in % 

2016 146 1 0,68 9 6,2 45 30,8 61 42 30 20,55 

2017 154 0 0,00 13 8,4 50 32,5 69 45 22 14,29 

2018 188 0 0,00 18 9,6 66 35,1 83 44 21 11,17 

2019 198 2 1,01 17 8,6 58 29,3 91 46 30 15,15 

2020 193 4 2,07 14 7,3 71 36,8 88 46 16 8,29 

2021 132 1 0,76 12 9,1 44 33,3 58 44 17 12,88 

2022 177 1 0,56 22 12 68 38,4 64 36 22 12,43 

2016- 

2022  

1188 9 0,73 105 8,8 402 33,75 514 43 158 13,54 

 

Die Anzahl der Kandidatinnen und Kandidaten, die die staatliche Pflichtfachprüfung 
bestanden haben, ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 
 

Jahr Anzahl Bestanden in % Nicht bestanden in % 

2016 212 161 75,94 51 24,06 

2017 233 189 81,12 44 18,88 

2018 290 221 76,21 69 23,79 

2019 259 216 83,40 43 16,60 

2020 218 194 88,99 24 11,01 

2021 211 172 81,52 39 18,48 

2022 226 178 78,76 48 21,24 

2016- 
2022 

1649 1331 80,85 267 19,15 
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Die Notenverteilung in der staatlichen Pflichtfachprüfung wird in der nachfolgenden Ta-
belle dargestellt. 
 

Jahr An-
zahl 

Sehr 
gut 

in % Gut in % Vollbe-
friedi-
gend 

in % Befriedi-
gend 

in % Ausrei-
chend 

in % 

2016 212 0 0,00 7 3,30 34 16,04 79 37,26 41 19,34 

2017 233 0 0,00 7 3,00 44 18,88 92 39,48 46 19,74 

2018 290 0 0,00 8 2,76 56 19,31 93 32,07 64 22,07 

2019 259 2 0,77 14 5,41 44 16,99 98 37,84 58 22,39 

2020 218 1 0,46 10 4,59 44 20,18 88 40,37 51 23,39 

2021 211 0 0,00 12 5,69 55 26,07 75 35,55 30 14,22 

2022 226 1 0,56 13 7,30 48 26,97 74 41,57 42 23,60 

2016- 
2022 

1649 4 0,26 71 4,58 325 20,63 599 37,73 332 20,68 

 

Die Anzahl und der prozentuale Anteil der Kandidatinnen und Kandidaten, die die uni-
versitären Schwerpunktbereichsprüfung an der Martin-Luther-Universität nicht bestan-
den haben, ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wie viele Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare haben seit 2016 das Re-
ferendariat in Sachsen-Anhalt aufgenommen und wie viele dieser Referendarin-
nen und Referendare haben die 2. juristische Staatsprüfung bestanden bzw. 
(endgültig) nicht bestanden und wie hoch waren jeweils Anzahl und prozentualer 
Anteil der Referendarinnen und Referendare, die die 2. juristische Staatsprüfung 
mit den Noten „sehr gut“, „gut“ und „vollbefriedigend“ abgeschlossen haben? 
Bitte gesondert nach Jahren, absoluten Zahlen sowie Bestehens- und Nichtbe-
stehensquote sowie gesondert nach Prüfungsterminen darstellen. 
 
Die Anzahl und der prozentuale Anteil der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferen-
dare, die die zweite juristische Staatsprüfung bestanden bzw. nicht bestanden haben, 
ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle. Die Zusammenstellung der Zahlen erfolgt 
nur jahrweise, da eine automatisierte Auswertung nach Prüfungsterminen nicht mög-
lich ist. Auswertungen hierzu wären nur händisch möglich, was einen unverhältnismä-
ßigen Zeitaufwand erforderlich machen würde. Auch die Anzahl der Kandidatinnen und 
Kandidaten, die die Wiederholungsprüfung endgültig nicht bestanden haben, kann 

Jahr                     Anzahl  in % 

2016     6 3,00 

2017   11 7,00 

2018   15 8,10 

2019    2 1,08 

2020    5 2,70 

2021    1 0,70 

2016-
2021 

 40 3,76 
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nicht angegeben werden, da hierfür eine händische Auswertung aller Prüfungsakten 
erforderlich wäre. 
 

Jahr Anzahl Bestanden in % Nicht bestanden in % 

2016 85 69 81,18 16 18,82 

2017 79 73 92,41 6  7,59 

2018 63 55 87,30 8 12,70 

2019 75 63 84,00 12 16,00 

2020 86 72 83,72 14 16,28 

2021 100 85 85,00 15 15,00 

2022 120 102 85,00 18 15,00 

2016-
2022 

608 519 85,52 89 14,48 

 

Die Anzahl der Kandidatinnen und Kandidaten, die die zweite juristische Prüfung mit 
einer Prädikatsnote (sehr gut, gut, vollbefriedigend abgeschlossen haben, folgt aus der 
nachfolgenden Tabelle. 
 

Jahr An-
zahl 

Sehr gut in % Gut in % Vollbefriedigend in % 

2016 85 0 0,00 1 1,18 11 12,94 

2017 79 0 0,00 2 2,53 6 7,59 

2018 63 0 0,00 0 0,00 9 14,29 

2019 75 0 0,00 2 2,67 11 14,67 

2020 86 0 0,00 0 0,00 12 13,95 

2021 100 0 0,00 2 2,00 16 16,00 

2022 120 1 0,83 1 0,83 22 18,33 

2016-
2022 

608 0 0,12 8 1,32 87 13,97 

 

5. Wie stellte sich der Notendurchschnitt in der 2. juristischen Staatsprüfung seit 
2016 dar? Bitte gesondert nach Prüfungsterminen darstellen. 
 
Der Notendurchschnitt in der zweiten juristischen Staatsprüfung in Punkten ist der 
nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Aus den bereits dargelegten Gründen ist nur 
eine jahresweise Auswertung möglich gewesen. Der Notendurchschnitt betrug daher 
in den einzelnen Jahren seit 2016 zwischen 6,89 Punkten und 7,63 Punkten, was je-
weils der Notenstufe „befriedigend“ zuzuordnen ist. 
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Jahr Notendurchschnitt 

2016 7,24 

2017 6,89 

2018 7,11 

2019 7,53 

2020 7,34 

2021 7,63 

2022 7,59 

2016-2022 7,33 

 

6. Wie viele Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare haben seit 2016 von der 
Möglichkeit eines Verbesserungsversuches Gebrauch gemacht? Um wie viele 
Notenpunkte haben sich die Teilnehmenden durchschnittlich verbessert? Bitte 
für beide Fragen gesondert nach Jahren und Prüfungsterminen auflisten. 

 
Die Anzahl der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare, die von der Notenver-
besserung Gebrauch gemacht haben, ergibt sich aus der anliegenden Tabelle. Aus 
den bereits dargelegten Gründen konnte nur eine jahrgangsweise Auswertung vorge-
nommen werden.  
 

Jahr Anzahl der Kandidatinnen und 
Kandidaten insgesamt 

Davon Notenver-
besserer 

Durchschnittliche 
Verbesserung 

2016 85 11 1,26 

2017 79 5 0,95 

2018 63 1 1,01 

2019 75 2 0,29 

2020 86 1 1,00 

2021 100 7 1,86 

2022 120 2 1,32 

2016-
2022 

608 29 1,10 

 

7. Wie viele Planstellen für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare gab es 
jeweils in den Jahren 2016 bis 2022 und wie viele der vorhandenen Planstellen 
blieben in dem Berichtzeitraum unbesetzt? Bitte gesondert nach Jahren auffüh-
ren. 

 
Für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare werden keine Planstellen vorgehal-
ten, da es sich bei Planstellen nur um die Stellen für planmäßige, d.h. auf Lebenszeit 
ernannte Beamte und Richter handelt. Die Zahl der für die Einstellung zur Verfügung 
stehenden Ausbildungsplätze errechnet sich nach § 3 Abs. 1 der Verordnung über die 
Zulassung zum juristischen Vorbereitungsdienst aus der mit dem Faktor 1,5 vervielfäl-
tigten Zahl der in Zivilsachen tätigen Richter an Amts- und Landgerichten. Die Anzahl 
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der in den Einstellungsdurchgängen seit März 2016 zur Verfügung stehenden Ausbil-
dungsplätze sowie die Anzahl der Einstellungen und der nicht genutzten Ausbildungs-
plätze ergibt sich aus der nachfolgenden Aufstellung. 
 

Einstellungs-
durchgang 

Anzahl der Aus-
bildungsplätze 

Anzahl der Ein-
stellungen 

Anzahl der nicht 
genutzten Ausbil-

dungsplätze 
03/2016 115 29 86 

09/2016 106 25 81 

03/2017 115 31 84 

09/2017 110 31 79 

03/2018 111 34 77 

09/2018 108 36 72 

03/2019 106 36 70 

09/2019 104 50 54 

03/2020 103 50 53 

09/2020 102 56 46 

03/2021 105 59 46 

09/2021 97 57 40 

03/2022 88 46 42 

09/2022 93 55 38 

 

8. Wie viele sachsen-anhaltische Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare 
haben seit 2016 im Anschluss an das 2. juristische Staatsexamen eine Beschäf-
tigung im Dienst des Landes Sachsen-Anhalt aufgenommen? Bitte nach Jahren, 
Gericht, Staatsanwaltschaft und Verwaltung differenziert aufführen. 
 
Die Anzahl der Einstellungen von sachsen-anhaltischen Rechtsreferendarinnen und 
Rechtsreferendaren ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle. Angegeben werden die 
Anzahl der Einstellungen in der Justiz (Gerichte und Staatsanwaltschaften), im Justiz-
vollzug und in den Geschäftsbereichen der einzelnen Ministerien. Die Angaben für das 
Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz beinhalten nicht die Einstellungen in der 
Justiz und im Justizvollzug. Da die Einstellung von Richterinnen und Richtern auf Probe 
sowohl für die Gerichte als auch für die Staatsanwaltschaften erfolgt und diese für die 
Dauer der Probezeit nicht einem konkreten Gericht oder einer konkreten Staatsanwalt-
schaft zugeordnet werden, kann nicht angegeben werden, für welches Gericht oder 
welche Staatsanwaltschaft die Einstellung erfolgte.  
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Jahr Justiz Justiz-
vollzug 

LT MF MI MID MJ MS MWL MWU StK Insgesamt 

2016 6   2 2       10 

2017 4   1 2        7 

2018 7 2  4 2     1  16 

2019 19  1 4 22 1  2  1 1 51 

2020 15   3 12  1 2 3  1 37 

2021 13 1  2 15   3   1 35 

2022 22 2  3 13 2 1  2 2  47 

2016-
2022 

86 5 1 19 68 3 2 7 5 4 3 203 

 

9. Wie viele Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
werden in den kommenden zehn Jahren bei planmäßigem Ausscheiden in Pen-
sion bzw. Rente gehen? 

 
In den nächsten zehn Jahren, d. h. von 2023 bis 2032, werden planmäßig 383 Richte-
rinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte aus dem Dienst aus-
scheiden. 

 
10. Wie viele Stellen in VZÄ sowohl im Bereich des richterlichen Personals als auch 

im Bereich der Staatsanwaltschaft werden in den nächsten zehn Jahren voraus-
sichtlich neu zu besetzen sein? Bitte differenziert nach Gerichten und Staatsan-
waltschaft aufführen. 
 
Nach dem Feinkonzept zur Personalstrategie in der Justiz sollen jährlich (insgesamt) 
40 Stellen in VZÄ im richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Bereich, mithin insge-
samt 400 Stellen in den nächsten zehn Jahren, durch Neueinstellungen abgedeckt 
werden. Das genannte Konzept wurde insbesondere vor dem Hintergrund erstellt, dass 
der Personalbedarf für ein Zeitfenster von 10 Jahren nicht verlässlich abgeschätzt wer-
den kann. Aus diesem Grund ist auch eine weitere Differenzierung der beabsichtigten 
Einstellungen nach Gerichten und Staatsanwaltschaften nicht möglich. 
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